
 
 

Amtliche Bekanntmachung 

 
der Brüder-Grimm-Stadt Steinau an der Straße 

 
 
 

 
Bauleitplanung der Stadt Steinau an der Straße, Stadtteil  Ulmbach  
Bebauungsplan ĂGewerbegebiet Steinauer StraÇe II, 1. Änderungñ 

hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2(1) BauGB und 
der Öffentlichkeitsbeteiligung in Form der Entwurfsoffenlage gem. § 13(2)2 
i.V.m. § 3(2) BauGB 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Steinau an der Straße hat in ihrer 
Sitzung am 15.04.2008 die Aufstellung eines 1. Änderungsplanes zum 
Bebauungsplan ĂGewerbegebiet Steinauer StraÇe IIñ im Stadtteil Ulmbach 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gem. § 2(1) Satz 2 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Planziel ist die Lösung bzw. Minimierung des immissionsschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzials zwischen dem angrenzenden Landwirtschaftsbetrieb und dem 
Gewerbegebiet Steinauer Straße II. 
Das Plangebiet der 1. Änderung umfasst die Flurstücke 106/1, 106/2 und 570/2 
(jeweils teilweise) in der Flur 4 der Gemarkung Ulmbach und damit den gesamten 
Geltungsbereich des bisher rechtskrªftigen Bebauungsplanes ĂGewerbegebiet 
Steinauer StraÇe IIñ. 
Lage und räumlicher Geltungsbereich ist der nachstehend abgedruckten 
Übersichtskarte zu entnehmen. 
 
Als Bebauungsplan der Innenentwicklung erfolgt die Aufstellung der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. 
Von der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird daher 
abgesehen. 
 
Zur Gewährleistung einer hinreichenden Beteiligung der Öffentlichkeit wird diese in 
Form einer öffentlichen Auslegung des Planentwurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB 
durchgeführt. 
 
Der Entwurf der Bebauungsplanänderung liegt mit Begründung in der Zeit von  
 

Montag, 23. August 2010  bis  Freitag,  24. September 2010 (einschl.). 
 

bei dem Bauamt der Stadtverwaltung Steinau an der Straße, Brüder-Grimm-Straße 
47 in 36396 Steinau an der Straße, Zimmer 302,  während der allgemeinen 
Dienststunden und nach Vereinbarung öffentlich aus.  
 
Währenddessen hat jedermann die Möglichkeit zur Einsichtnahme und zur 
Information über die allgemeinen Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes und die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung sowie die Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung. Äußerungen können schriftlich eingereicht oder bei der Verwaltung 
mündlich zu Protokoll gegeben werden. 

 



Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm 
Ein-wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können. 
 
Die Vorbereitung und Durchführung der gesetzlichen Beteiligungsschritte wurde einem 
privaten Planungsbüro (Einschaltung eines Dritten gemäß § 4b Baugesetzbuch) übertragen. 

 
 
Übersichtskarte: Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplans  
                            ĂGewerbegebiet Steinauer StraÇe IIñ  

 (ohne Maßstab) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Steinau an der Straße, den 9. August 2010 
 
Der Magistrat der Stadt Steinau an der Straße  
 
 
 
Strauch 
Bürgermeister 
 
 


